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19853 veröffentlichten Sammelband „Die Bischöte zeig sıch aınmal mehr die diskutable kigenart
der enzyklopädischen Orm Die Autoren derder deutschsprachigen Länder“ erschienen. Zum

200-Jahr-Jubiläum der [DIiO: Linz 1985 hat fünf Abschnitte (Religionsgeschichtlich Altes
Zinnhobler uch e1n Buch „Die Bıschotfe Vn Testament Judentum NVEeues Jestament Kıir-
Linz  W herausgebracht, das ausführliche Bi0ogra- chengeschichtlich und systematisch-theologisch)
phien der Linzer Oberhirten bietet. |)hese Arbeit beginnen jeder Hir siıch mit einer küurzeren oder
ist mittlerweile längst vergriffen. In den Jahren langeren Bestimmung des Begriffes. öü1e jetern
1992 —1995 bot der überaus teißige und nımmer- damıiıt einerseits Intormation ber dessen (e-
müde utor ın 1er reich Uustrnerten Hetten brauch In den verschiedenen Segmenten der Ira-
einen umftassenden Überblick der Bistumsge- iHon, andererseits lassen die rage offen, ob
schichte Linz Auch von dieser Arbeit sind Aur das Bedeutungsmaterial überhaupt In einer Ein-
mehr einıge Restexemplare vorhanden. Im nNeuen heitlichen Sinnhgur geordnet werden annn War
Buch hat Zinnhobler die ganze Matere revidiert, S unmöglich, INEe kKUrze klare Darstellung der
SOWEt als notwendig korrigiert un Vor allem logischen Struktur des Vorganges Stellvertretung
aktualisiert. (erade der Gegenwart wurde be liefern, [0)2' diesem Punkt AUSs den aporeti-
sondere eaC  ng geschenkt. Eventuelle Über- schen C’harakter aller Ansatze erkunden zu kön-
schneidungen und Wiederholungen gereichen nen? Lag ( VU| den aktuellen teministischen
dem Kenutzer ur mm Vorteil. Neu ıst auch ın Fragestellungen her nicht nahe, austührlicher auf
Beitrag, über „Herkunft, Werdegang un Hestel- dıe Art und Weise einzugehen, WIE sich die G&
lung der Bischöfe”, der iınteressante Einblicke schlechter gegenselt1g präsentieren, in religiÖsen,
gewährt. 50 geht daraus hervor, dass n den politischen, sOozJalen Vollzügen?
bisher zwöÖLF Linzer Bischöfen durch den Salzburg Gottfried Bach!
Kalser ernannt wurden. Nur die Bischöfe Flies-

Zauner Uun| Aıichern wurden frei aps
bestellt
rwahn sS@1 uch die durchwegs vorzügliche HBe-
bilderung des kleinen Buches. Man [1IUSS dem
Autor danken ür dieses praktische Nachschla- B GOTTESDIE D’DER KIRCHE
gewerk, das einen raschen Zugritf ZUr Bistums- BUCH DER LITURGIEWISSENSCHAÄAFT, Jeil
geschichte ermöglicht. DITS. gl lesbare und über- 7I Sakramentliche FOlern: Feiern der Umkehr und
sichtlich gestaltete Arbeit, auft die manche andere Versöhnung und Feir der Krankensalbung, Fried-
DITG  ‚OSP mmit Neid blicken wird, ıst allen Z emMp- rich Pustel, Kegensburg.tehlen, die siıch für die Kirchengeschichte OÖster-
reichs und das 1StuUum Lınz Im Besonderen 1n-

Der Teilband 7, des Handbuchs der Liturgie-
wissenschaft enthält jene liıturgischen Vollzüge,teressieren. dıe bl Krisensituationen Sunde und huld,

Brixen Joser IM Lebensbedrohung ın Krankheit und Alter Aı
i7zen Entsprechend der Anlage des Handbu-
ches umfasst die Darstellung der Feiern cdie bibl;-
schen Grundlagen, die liturgischen TradihenenLEXIKON der christlichen Kırchen des (Istens nd des
Westens, die gegenwärhig gülhge Feiergestalt (

Theologische Realenzyklopädie Band WIE pastoralliturgische Bemerkungen und Fra-
Spurgeon Taylor 1783 Walter de en

Gruyter, Berlin-New York Die „Feierm der Umkehr und Versöhnung” WMUT-
Der Hand enthält umfangreiche Artikel Sach- de Von Melßner erarbeitet (der Beitrag ber die
themen, zZz.B. über Staat (5—89), Strafte/Strafivoll- Sühneliturgıe und Bußfeier ım Alten Testament

und Im Frühen Judentum sStammıt Von (Q)ber-(  5-2  '# Sühne (332-—3  y Sünde (360—442),
5ymbol (  9—4  7 Synkretismus (527/-559), Tanz torcher).
642-655; In der |iteraturliste tehlt Andresen, Aus den detaillierten un| informativen Ausfüh-
Altchristliche Kritik am Tanrız kın Ausschnitt FUNgeEenN seien einige Aspekte ım Hinblick auf eın
aJUuUS dem Kampf der alten Kirche AHCHCN die heid- DesserTes Verständnis der gegenwartıgen Beicht-
nısche Sitte KG2<217-262), Taute (659-— krise" herausgepriffen:
741) Biographische Stichworter gelten unter Arı- Zum einen ıst testzuhalten, dass dıe gegenwartı-
deren!: Johannes Staupitz 119-127), Edith eın K TISE nicht die erste 1ın der Geschichte ıst.
713 Papst Stephan (  315  9  7 Davıd brachte UT eispie die Ablösung des altkirchli-
Friedrich Strauß 241-246), Francısca Suäare?z hen kanonıischen Bußvertahrens Im Frühmittel-
(290—-293), Johannes Tauler (/45-7/45). Am Bei- alter durch die Einzelbeichte Kanz entscheidende
spie] des Artikels über Stellvertretung (133—-153 Veränderungen. Die Diskontinuität zwischen der
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1983 veröffentlichten Sammelband "Die Bischöfe 
der deutschsprachigen Länder" erschienen. Zum 
200-Jahr-Jubiläum der Diözese Linz 1985 hat 
Zinnhobler auch ein Buch "Die Bischöfe von 
Linz" herausgebracht, das ausführliche Biogra­
phien der Linzer Oberhirten bietet. Diese Arbeit 
ist mittlerweile längst vergriffen. In den Jahren 
1992-1995 bot der überaus fleißige und nimmer­
müde Autor in vier reich illustrierten Heften 
einen umfassenden Überblick der Bistumsge­
schichte Linz. Auch von dieser Arbeit sind nur 
mehr einige Restexemplare vorhanden. Im neuen 
Buch hat Zinnhobler die ganze Materie revidiert, 
soweit als notwendig korrigiert und vor allem 
aktualisiert. Gerade der Gegenwart wurde be­
sondere Beachtung geschenkt. Eventuelle Über­
schneidungen und Wiederholungen gereichen 
dem Benutzer nur zum Vorteil. Neu is t auch ein 
Beitrag über "Herkunft, Werdegang und Bestel­
lung der Bischöfe", der interessante Einblicke 
gewährt. So geht daraus hervor, dass von den 
bisher zwölf Linzer Bischöfen neun durch den 
Kaiser ernannt wurden. Nur die Bischöfe Flies­
ser, Zauner und Aichern wurden frei vom Papst 
bestellt. 
Erwähnt sei auch die durchwegs vorzügliche Be­
bilderung des kleinen Buches. Man muss dem 
Autor danken für dieses praktische Nachschla­
gewerk, das einen raschen Zugriff zur Bistums­
geschichte ermöglicht. Die gut lesbare und über­
sichtlich gestaltete Arbeit, auf die manche andere 
Diözese mit Neid blicken wird, ist allen zu emp­
fehlen, die sich für die Kirchengeschichte Öster­
reichs und das Bistum Linz im Besonderen in­
teressieren. 
Brixen lose/Ge/mi 

LEX I K ON 

• Theologische Realenzyklopädie (TRE) Band 
XXXII: Spurgeon - Taylor 1- 783. Walter de 
Gruyter, Berlin-New York 200l. 
Der Band enthält umfangreiche Artikel zu Sach­
themen, z. B. über Staa t (5-89), Strafe/Strafvoll­
zug (195-233), Sühne (332-360), Sünde (360-442), 
Symbol (479- 496), Synkretismus (527-559), Tanz 
(642-655; in der Literaturliste fehlt C. Andresen, 
Altchristliche Kritik am Tanz - Ein Ausschnitt 
aus dem Kampf der alten Kirche gegen die heid­
nische Sitte ZKG 72<1961> 217-262), Taufe (659­
741). Biographische Stichwörter gelten unter an­
deren: Johannes Staupitz (119-127), Edith Stein 
(127- 130), Papst Stephan I. (153- 157), David 
Friedrich Strauß (241-246), Francisco Suarez 
(290-293), Johannes Tau ler (745-748). Am Bei­
spiel des Artikels über Stellvertretung (133-153) 

zeigt sich einmal mehr die diskutable Eigenart 
der enzyklopädischen Form. Die Autoren der 
fünf Abschnitte (Religionsgeschichtlich / Altes 
Testament / Judentum / Neues Testament / Kir­
chengeschichtlich und systematisch-theologisch) 
beginnen jeder für sich mit einer kürzeren oder 
längeren Bestimmung des Begriffes. Sie liefern 
damit einerseits Information über dessen Ge­
brauch in den verschiedenen Segmenten der Tra­
dition, andererseits lassen sie die Frage offen, ob 
das Bedeutungsmaterial überhaupt in einer ein­
heitlichen Sinnfigur geordnet werden kann. War 
es unmöglich, eine kurze klare Darstellung der 
logischen Struktur des Vorganges Stellvertretung 
zu Liefern, um von diesem Punkt aus den aporeti­
sehen Chara kter a ller Ansätze erkunden zu kön­
nen? Lag es von den aktuellen feministischen 
Fragestellungen her nicht nahe, ausführ licher auf 
die Art und Weise einzugehen, wie sich die Ge­
schlechter gegen sei tig p räsentieren, in re ligiösen, 
poLitischen, sozialen Vollzügen? 
Salzburg Gottfr ied Bachl 

LIT U R G I E 

• GOTTESDIENST DER KIRCHE. HAND­
BUCH DER LITURGIEWISSENSCHAFT, Teil 
7,2. Sakramentliche Feiern: Feiern der Umkehr und 
Versöhnung und Feier der Kra nkensalbung, Fried­

rich Pustet, Regensburg. 

Der Teilband 7,2 des Handbuchs der Liturgie­

wissenschaft enthält jene liturgischen Vollzüge, 

die bei Kr isensituationen - Sünde und Schuld, 

Lebensbed rohung in Krankheit und Alter - an­

setzen. Entsprechend der AnJage des Handbu­

ches umfass t die Darstellung der Feiern die bibli­

schen Grundlagen, die liturgischen Traditionen 

der christlichen Kirchen des Ostens und des 

Westens, d ie gegenwä rtig gültige Feiergestalt so­

wie pastora lliturgische Bemerkungen und Fra­

gen . 

Die "Feiern der Umkehr und Versöhnung" wur­

de von R. Meßner erarbeitet (der Beitrag über die 

Sühneliturgie und Bußfeier im Alten Testament 

und im Frühen Judentum stammt von R. Ober­

forcher) . 

Aus den detaillierten und informativen Ausfüh­

rungen seien einige Aspekte im Hinblick auf ein 

besseres Verständnis der gegenwärtigen "Beicht­

krise" herausgegriffen: 

Zum einen ist fes tzuhalten, dass die gegenwärti­

ge Krise nicht die erste in der Geschichte ist. So 

brachte zum Beispiel die Ablösung des altkirchli­

chen kanonischen Bußverfahrens im Frühmittel­

alter durch die Einzelbeichte ganz entscheidende 

Veränderungen. Die Diskontinuität zwischen der 
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kanonischen Bırkle und der AUS der ”Praxis der gyeltende Hochschätzung der leiblichen Wirkung
geistlichen Führung Im Mönchtum stammenden der Salbung in der Früuhscholastik durch ıhre SUL-
Beichte wurde TrSt langsam dadurch überbrückt, lische Wıirkung als der „eigentlichen” überlagert.
dass die Rekonzilhabhonsriten der kanonischen Die Theologen der Scholastik hier taucht die
Buße auf die Beichte übertragen wurden und Bezeichnung „Letzte Ölung” aut interpretier-
diese INe gottesdienstliche Gestalt bekam ten SIE als Befähigung Z7ur (‚ottesschau. Das Kon-
Zum anderen ıst nicht übersehen, ass die zil Trient hat ach der Kritik Erzbischof
nachtridentinische Blickverengung auf diıe Beich- 5Symeons Thessaloaniki nd Luthers ZwWar
te, die eINe weitgehende Identihizierung kEinseihgkeiten trüherer Theologien vermieden,
Sundenvergebung un Bufßsakrament ach sich aber die Akzentverschiebung bestätigt. DITS. Selt
L, die zunächst große Vielfalt VUÜO  —- gottescienst- Fnde des Jahrhunderts verbreiteten Jheorien
ichen und außergottesdienstlichen Formen der VOom „Sakrament der Todesweihe”, Va der
Versöhnung un Vergebung AaLUs dem Auge VOT- „sakramentalen Besiegelung des Sterbens” und
lieren ließ (zum Beispiel Taute, Ekucharisteteier, In jJungerer ®  ıt „S5akrament der Aufterste-
Horen auf (‚ottes Wort, gemeinsames Bekenntnis hung“ beziehungsweise „VON der „Christlichen
der Sünden, Gebet Verzeihung, un Frieden, Vollendung des Menschen“” (Grillmeier),
Versöhnung mit dem ıtmenschen, gelebte VOITI Sakrament der „Tauferneuerung angesichts
Nachfolge). DDass (‚Ottes rettendes Wort verkün- des Todes“” (Greshake) koönnten entwickelt
det Un ANSCHÖOMMEN wiırd, dass Umkehr und werden, weil [an die liturgischen exte, mit
Buße gelebt werden, dass Versöhnung Ur Frje- denen dıe Kırche seit dem Altertum das Kran-
den erfahren werden, sst siıch auch tür die kenöl geweiht und seit dem Mittelalter as
Gegenwart nicht guf bestreiten. Sakrament gefeilert hatte, MIC Kenntnis
Weiters vibt der utor ZUu bedenken, dass die ahm. Der Kıtus, der ın der Folge des Vahbcan-
rapide gesunkenen Pönitentenzahlen ach der UmMs erarbeitet wurde (  5 —6' dokumentiert
Entkoppelung Von Bufßfisakrament und Kom- ine J}  ö  htweise des Sakraments, die miıt der Ur-

munionempfang ın den etzten drei ahrzehnten sprünglichen wieder übereinstimmt un Zu
ottensichtlich dıe chwächen des en „Beicht- eınem Angebot der Kirche macht, das nıcht TSt
systems”, das heißt seine existenzjelle Bedeu- zu Bewältigung des Sterbens, sondern allen

Schwerkranken um Bestehen und UÜberwindentungslosigkeit nd SEeINE Übertorderung offenba-
[CMN. Letztere ist darın gegeben, dass —.  w einerseits ıhrer Krankheit helfen will
Seelenführung geistliche Begleitung und nde- Da bei aller Akzeptanz des „neuen“” Verständni
TEeTSE)  -  t:  n Kekonziliation der Büßer Z7u eısten hat, m a unter den seelsorglich Verantwortlichen der
/UZ.U SIE sich ihrer “Orm her reichlich wenig Weg och weit ist, bis die tröstende Feier der
eıgnet. Die Wiederversöhnung mit der (Gemein- Krankensalbung „den Kranken als ıhr eigentli-
de vollzieht sich in einer Form, In der dıe (e- hes Sakrament willkommen SINn wird, das zu
meinde gänzlich ausgeschlossen ıst nOormalen Alltag einer christlichen Gemeinde,
Meßner ıst überzeugt, dass „die Feier der Wie- eINEeSs Krankenhauses, eiNes Altenheimes gehört,
derversöhnung die Eingliederung in die Kır WIE die Kranken selbst zu menschlichen All-
che tatsächlich erfahrbar machen, also 1IYT) (E- tagsleben gehören” (F Krankensakramente, 24),
meindegottesdienst statthinden (Muss).” (235) ist laut Kaczynski die Frage nach der krweite-
Wie s 1n Zeiten indıvıidualisierter Religiosität VuNng des Kreises der „Spender“” möglichst rasch
gelingen könnte, Gespür und Verständnis füur die klären. Historisch spricht nichts dagegen,

uch den | hakonen die Feier dieses Sakraments(Wieder-)Eingliederung ın die Kırche als den
Modus der Versöhnung muıt ‚Ott Zzu wecken, ıst Z übertragen. Und cla IS 7Zur karolingischen
allerdings eine offene Frage. Beispiele OITES Liturgiereform selbstverständlich alle Christen

das Zzur Salbung verwenden durften, „waäre egestuften Bußverfahrens wWwıe ZU171 Beispiel in den
USA weiterhelfen, ıst überlegen. Auch der tolgrichtig, miıt der Seelsorge a Kranken beauf-
Autor weils, ass ine sOolche Einführung derzeit tragten Laijen auch den Auftrag zu geben, Clie
nıcht realhistisch ist iıhnen anvertrauten Kranken mıt dem Bi-
e Lektüre ermutigt angesichts der gegenwärti- schof geweihten O salben“. Selbstver-
gen pastoraler Fragen Zu einem gründlichen ständlich ıst „Die Feier der Krankensalbung“ ein-
Nachdenken un Jässt vorschnelle Beurteilungen zubetten ın eiINe entsprechende Krankenpastoral.
als unzureichend erscheimen. Der vorhegende Band ıst nicht ur für Studium
[Die Darstellung der Feier der Krankensalbung un Wissenschaft unverzichtbar, sondern bietet
S1E stammıt aczynskı Jässt die entschei- uch Hür die Urteilsbildung der 50ß. Praktiker

wertvaoalle Auskiünfte. Man sollte Öfters ach die-denden Entwicklungen der Deutung un der
Feier des Sakraments Augen treten *' Band greifen.
wurde Beispiel die ım Frühmittelalter och I ınz Christoph Baumgartinger
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kanonischen Buße und der aus der Praxis der 
geistlichen Führung im Mönchtum stammenden 
Beichte wurde erst langsam dadurch überbrückt, 
dass die Rekonziliationsriten der kanonischen 
Buße auf die Beichte übertragen wurden und 
diese eine gottesdienstliche Gestalt bekam. 
Zum anderen ist nicht zu übersehen, dass die 
nachtridentinische Blickverengung auf die Beich­
te, die eine weitgehende Identifizierung von 
Sündenvergebung und Bußsakrament nach sich 
zog, die zunächst große Vielfalt von gottesdienst­
lichen und außergottesdienstlichen Formen der 
Versöhnung und Vergebung aus dem Auge ver­
lieren ließ (zum Beispiel Taufe, Eucharistiefeier, 
Hören auf Gottes Wort, gemeinsames Bekenntnis 
der Sünden, Gebet um Verzeihung und Frieden, 
Versöhnung mit dem Mitmenschen, gelebte 
Nachfolge). Dass Gottes rettendes Wort verkün­
det und angenommen wird, dass Umkehr und 
Buße gelebt werden, dass Versöhnung und Frie­
den erfahren werden, lässt sich auch für die 
Gegenwart nicht gut bestreiten. 
Weiters gibt der Autor zu bedenken, dass die 
rapide gesunkenen Pönitentenzahlen nach der 
Entkoppelung von Bußsakrament und Kom­
munionempfang in den letzten drei Jahrzehnten 
offensichtlich die Schwächen des alten "Beicht­
systems", das heißt seine existenzielle Bedeu­
tungslosigkeit und seine Überforderung offenba­
ren. Letztere ist darin gegeben, dass sie einerseits 
Seelenführung / geistliche Begleitung und ande­
rerseits Rekonziliation der Büßer zu leisten hat, 
wozu sie sich von ihrer Form her reichlich wenig 
eignet. Die Wiederversöhnung mit der Gemein­
de vollzieht sich in einer Form, in der die Ge­
meinde gänzlich ausgeschlossen ist. 
Meßner ist überzeugt, dass "die Feier der Wie­
derversöhnung ( ... ) die Eingliederung in die Kir­
che tatsächlich erfahrbar machen, also im Ge­
meindegottesdienst stattfinden (muss)." (238) 
Wie es in Zeiten individualisierter Religiosität 
gelingen könnte, Gespür und Verständnis für die 
(Wieder-)Eingliederung in die Kirche als den 
Modus der Versöhnung mit Gott zu wecken, ist 
allerdings eine offene Frage. Ob Beispiele eines 
gestuften Bußverfahrens wie zum Beispiel in den 
USA weiterhelfen, ist zu überlegen. Auch der 
Autor weiß, dass eine solche Einführung derzeit 
nicht realistisch ist. 
Die Lektüre ermutigt angesichts der gegenwärti­
gen pastoraler Fragen zu einem gründlichen 
Nachdenken und lässt vorschnelle Beurteilungen 
als unzureichend erscheinen. 
Die Darstellung der Feier der Krankensalbung ­
sie stammt von R. Kaczynski -lässt die entschei­
denden Entwicklungen in der Deutung und der 
Feier des Sakraments vor Augen treten. So 
wurde zum Beispiel die im Frühmittelalter noch 

geltende Hochschätzung der leiblichen Wirkung 
der Salbung in der Frühscholastik durch ihre see­
lische Wirkung als der "eigentlichen" überlagert. 
Die Theologen der Scholastik - hier taucht die 
Bezeichnung "Letzte Ölung" auf - interpretier­
ten sie als Befähigung zur Gottesschau. Das Kon­
zil von Trient hat nach der Kritik Erzbischof 
Symeons v. Thessaloniki und M. Luthers zwar 
Einseitigkeiten früherer Theologien vermieden, 
aber die Akzentverschiebung bestätigt. Die seit 
Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten Theorien 
vom "Sakrament der Todesweihe", von der 
"sakramentalen Besiegelung des Sterbens" und 
in jüngerer Zeit vom "Sakrament der Auferste­
hung" beziehungsweise "von der "christlichen 
Vollendung des ganzen Menschen" (Grillmeier), 
vom Sakrament der "Tauferneuerung angesichts 
des Todes" (Greshake) konnten nur entwickelt 
werden, weil man die liturgischen Texte, mit 
denen die Kirche seit dem Altertum das Kran­
kenöl geweiht und seit dem Mittelalter das 
Sakrament gefeiert hatte, nicht zur Kenntnis 
nahm. Der Ritus, der in der Folge des Vatican­
ums II. erarbeitet wurde (1965-69) dokumentiert 
eine Sichtweise des Sakraments, die mit der ur­
sprünglichen wieder übereinstimmt und es zu 
einem Angebot der Kirche macht, das nicht erst 
zur Bewältigung des Sterbens, sondern allen 
Schwerkranken zum Bestehen und Überwinden 
ihrer Krankheit helfen will. 
Da bei aller Akzeptanz des "neuen" Verständnis­
ses unter den seelsorglich Verantwortlichen der 
Weg noch weit ist, bis die tröstende Feier der 
Krankensalbung "den Kranken als ihr eigentli­
ches Sakrament willkommen sein wird, das zum 
normalen Alltag einer christlichen Gemeinde, 
eines Krankenhauses, eines Altenheimes gehört, 
so wie die Kranken selbst zum menschlichen All­
tagsleben gehören" (F. Krankensakramente, 24), 
ist laut Kaczynski die Frage nach der Erweite­
rung des Kreises der "Spender" möglichst rasch 
zu klären. Historisch spricht nichts dagegen, 
auch den Diakonen die Feier dieses Sakraments 
zu übertragen. Und da bis zur karolingischen 
Liturgiereform selbstverständlich alle Christen 
das Öl zur Salbung verwenden durften, "wäre es 
folgrichtig, mit der Seelsorge an Kranken beauf­
tragten Laien auch den Auftrag zu geben, die 
ihnen anvertrauten Kranken mit dem vom Bi­
schof geweihten Öl zu salben". (315) Selbstver­
ständlich ist "Die Feier der Krankensalbung" ein­
zubetten in eine entsprechende Krankenpastoral. 
Der vorliegende Band ist nicht nur für Studium 
und Wissenschaft unverzichtbar, sondern bietet 
auch für die Urteilsbildung der sog. Praktiker 
wertvolle Auskünfte. Man sollte öfters nach die­
sem Band greifen. 
Linz Christoph Baumgartinger 


